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Bekanntmachung der Haushaltssatzung  

des Paul-Friedl-Mittelschulverbandes  
für das Haushaltsjahr 2022  

 
I. 

 
Aufgrund des Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 
63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Paul-
Friedl-Mittelschulverband folgende Haushaltssat-
zung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen 
und Ausgaben mit 300.000 € und im Vermögens-
haushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 
21.500 € 
 
 

§ 2 
 
Zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-
haushalt sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. 

 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden im Vermö-
genshaushalt nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

1) Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen 
nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt (Betriebskosten-
umlage) wird festgesetzt auf 209.700 € und auf 
die Verbandsmitglieder umgelegt. Umlageschlüs-
sel ist die Anzahl der Schüler zum 1.10. des Vor-
jahres. 
 
2) Eine Investitionsumlage zur Finanzierung von 
Ausgaben im Vermögenshaushalt wird nicht fest-
gesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 20.000 € festgesetzt. 
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§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 
2022 in Kraft. 
 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmi-
gungspflichtigen Teile.  
 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 9 Abs. 
1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 24 Abs. 1 KommZG 
und Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt 
gem. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 
Satz 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 
1 ff. BekV bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung in der Gemeinde-
verwaltung St. Oswald, Lusenstr. 2, 94568 St. 
Oswald, Kämmerei, innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsichtnahme bereit.  
 
 
St. Oswald, den 06.12.2022 
Paul-Friedl-Mittelschulverband  
 
Waiblinger 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 

Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes Rachelwasser 

für das Haushaltsjahr 2023 

 

Auf Grund des § 4 Abs. 4 der Verbandssatzung und 

Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 

Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit 

Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der 

Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 

 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 

hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungs-

haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 

206.500 € und im Vermögenshaushalt in den Ein-

nahmen und Ausgaben 473.000 € ab. 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-

haushalt werden nicht festgesetzt.  

 

§ 4 

 (1) Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen 

nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Aus-

gaben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird 

auf 104.000 € festgesetzt und auf die Verbands-

mitglieder umgelegt. Umlegungsschlüssel ist der 

Nettowasserverbrauch in der Zeit vom 01.11.2021 

bis 31 10.2022 (§ 10 Abs. 1 der Verbandssatzung). 

 (2) Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen 

nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Aus-

gaben im Vermögenshaushalt (Umlagesoll) wird 

auf 423.000 € festgesetzt und auf die Verbands-

mitglieder umgelegt. Umlegungsschlüssel ist der 

Nettowasserverbrauch in der Zeit vom 01.11.2021 

bis 31 10.2022 (§ 10 Abs. 1 der Verbandssatzung). 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-

tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-

plan wird auf 20.000 festgesetzt. 

 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-

men. 
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§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in 

Kraft. 

Spiegelau, 02. Januar 2023 

Zweckverband Rachelwasser 

Roth 

Verbandsvorsitzender 

 

Hinweis: 

Die Haushaltsatzung mit ihren Anlagen ist bis zur 

nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-

haltssatzung während der allgemeinen Öffnungs-

zeiten im Rathaus der Gemeinde Spiegelau ein-

sehbar. 

 
 
 
 
 

Zweckverband Autobahnzubringer  
Bayerischer Wald; 

Haushaltssatzung für das Jahr 2023; 
Bekanntmachung 

 
Hinweis nach Art. 24 Abs. 2 KommZG 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Auto-
bahnzubringer Bayerischer Wald für das Haus-
haltsjahr 2023 wurde durch die Regierung von 
Niederbayern im Amtsblatt Nr. 1/2023 der Regie-
rung von Niederbayern vom 20.01.2023 amtglich 
bekannt gemacht. 
 
Freyung, 31.01.2023 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
 
Sebastian Gruber 
Landrat 
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